
 

Mitteilungen aus der Schulpflege  

Aufgrund des Informations- und Datenschutzgesetzes (§ 14) informiert die Sekundarschulpflege im Rahmen des Öffentlich-
keitsprinzips über ihre Tätigkeiten und Beschlüsse, die von allgemeinem Interesse sind. 
 

 

Sitzungen vom 1. und 27. September / 8. und 29. November 2016 

Die Schulpflege besetzt eine vom 1.9.2016 – 28.2.2017 befristete Stelle "Schulassistenz" im Umfang von 50 Stel-
lenprozenten.  
 

Bei der Retraite im Kloster Kappel a.A. vom 28.09.2016 wurden hauptsächlich die neue Geschäftsordnung mit 
Organigramm und Funktionenbeschreibungen evaluiert sowie interne Abläufe zwischen der strategischen und der 
operativen Ebene optimiert.  
Geschäftsordnung und Organigramm sind auf der Website einsehbar: Unsere Schule – Schulpflege – Downloadbereich. 

 

Für die Gemeindeversammlung vom Dezember 2016 werden folgende Themen aufbereitet: Baukredit Lehrer-
zimmer B / Schaffung Stelle Schulassistenz / Verzicht W+E Reserven / Budget 2017. 

Der Anfangsunterricht für Flüchtlingskinder läuft gut und es werden auch Asylsuchende aus den umliegenden 
Gemeinden aufgenommen. Damit die rechtlichen Grundlagen für die Schulung gegeben sind, genehmigte die 
Schulpflege die 'Weisung und allgemeine Vorgaben für die Aufnahme externer Flüchtlingskinder der Phase 2 im 
Anfangsunterricht der Sekundarschule Bonstetten'. 

Die Schulpflege verabschiedete am 29.11.2016 Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Berufsauftrages. Mit der 
Einführung des neu definierten Berufsauftrages (NBA) im 2017-18 wird es notwendig, die spezifischen Rahmen-
bedingungen der Sekundarschule dafür festzulegen, damit die Planung des neuen Schuljahres zügig fortgesetzt 
werden kann. 

Auf Antrag der Betriebskommission hat die Sekundarschulpflege den Anpassungen der Gebührenverordnung 
Sportzentrum Schachen und Aussenanlagen zugestimmt. 
Rechtliche Abklärungen haben ergeben, dass eine solche Änderung der Zustimmung durch die Gemeindever-
sammlung bedarf. 
 

Anmerkung:  
An der Gemeindeversammlung vom 08.12.2016 (siehe Aktenauflage Protokoll Gemeindeversammlung) hat die 
Präsidentin – auch in Beantwortung einer Anfrage nach § 51 GG – in Aussicht gestellt, dass das Geschäft für die 
Juni-GV traktandiert wird. Vorgängig werden die Vereine zu einem Gespräch eingeladen. 

Mit der Kantonspolizei Zürich wurde per 01.08.2017 ein neuer Vertrag unterzeichnet. Nebst dem bisherigen An-
gebot über die Verkehrsinstruktion werden nun zusätzlich auch Lektionen in Kriminalprävention angeboten. Die 
Schulpflege ist überzeugt, dass dies eine wertvolle Unterstützung für die Lehrpersonen darstellt. 
 

Die Sekundarschulpflege wünscht allen frohe Weihnachtstage und freut sich auf ein konstruktives Miteinander im 
neuen Jahr. 

 

Sekundarschulpflege Bonstetten 

20.12.2016 / Ruth M. Schmid 


